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An die Betreiber/innen von 

Gelegenheitswirtschaften
8200 Schaffhausen, im Nov. 2003/Ae

Die Anliegen des Jugendschutzes 

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben die Bewilligung für die Führung einer Gelegenheitswirtschaft erhalten. Ein Fest oder Vereinsanlass steht bevor. Dabei muss an Vieles gedacht werden!

Unsere Bitte: Denken Sie bei Ihrem Anlass auch an die Anliegen des Jugendschutzes. Wir erlauben uns, Sie an die gesetzlichen Bestimmungen zu erinnern.

· keinen Alkohol (Bier und Wein)
unter 16 Jahren

· keine Spirituosen, Aperitife 
und Alcopos
unter 18 Jahren 

· es gibt alkoholfreie Alternativen:
z. B. die Funky Bar 

· kein Service-Personal
unter 16 Jahren

· an was Sie alles denken müssen:
eine Check-Liste
· Informationen und Material:
Adressen
Wir wünschen Ihnen einen gelungenen Anlass, ein schönes Fest.

Mit freundlichen Grüssen

Gesundheitsamt 

Kanton Schaffhausen

Gesundheitsamt
Merkblatt für Gelegenheitswirtschaften

1.
Alkoholabgabeverbot:


An Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keine alkoholhaltigen Ge​tränke abgegeben werden (Art. 45 GastgG/Art. 37a Eidg. Lebensmittelverordnung).


An Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keine gebrannten Wasser (Spirituosen, Mix​getränke mit Spirituosen usw.) abgegeben werden (Art. 45 GastgG/Art. 41 Eidg. Alkoholgesetz). 


Am Verkaufspunkt ist ein gut sichtbares Schild anzubringen, das auf die Jugendschutz-Bestimmungen hinweist. (Art. 37a Eidg. Lebensmittelverordnung). Entsprechende Schilder können bei der Bewilligungsbehörde unentgeldlich bezogen werden.


Der Bewilligungsinhaber bzw. die -inhaberin sowie die Angestellten und Hilfskräfte müssen sich über das Alter der Jugendlichen vergewissern (§ 14 GastgV).


Das Verleiten zum Alkoholgenuss (Animieren) und das Verabreichen von alkoholhaltigen Getränken an Personen, die offensichtlich betrunken sind oder von denen der Bewilligungsinhaber oder sein Personal weiss, dass sie wegen Geisteskrankheit, Trunk- oder Drogensucht keinen Alkohol trinken dürfen, ist verboten (Art. 43 GastgG).


Von Wirtschaftsschluss bis morgens acht Uhr dürfen gebrannte Wasser weder ausgeschenkt noch über die Gasse verkauft werden (Art. 42 GastgG).

2.
Getränkeangebot (Sirupartikel):


Es müssen mindestens drei alkoholfreie Getränke angeboten werden, die nicht teurer sind, als das billigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen Menge (§ 13 GastgV).

3.
Wirtschaftsschluss für unter 16-Jährige:


Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, die nicht in Begleitung eines aufsichtsberechtigten Erwachsenen sind, dürfen nach 21 Uhr nicht mehr im Gastbetrieb anwesend sein (Art. 45 GastgG).

4.
Preisanschrift:


Die Art und der Endpreis der Leistungen müssen in geeigneter Weise bekannt gegeben werden (Art. 41 GastgG).

5.
Verantwortung des Bewilligungsinhabers oder der -inhaberin (Art. 47 GastgG):


Nebst Einhaltung der Gesetze und Bewilligungsauflagen:


- Aufrechterhaltung von Ruhe und guter Sitte


- Verantwortung für die übrigen Angestellten


- Instruktion der Angestellten und Hilfskräfte u.a. über das Alkoholabgabeverbot.

23. April 2002 / DI-SV

Übersicht

Abgabealter für verschieden alkoholische Getränke:

	Produkt
	ab Alter

	Mischgetränke

· Mischgetränke, Drinks, die unter Verwendung von gebrannten Wassern (Spirituosen) hergestellt werden

· Alcopops (siehe unten) 

· Mischgetränke auf der Basis von klassisch vergorenem Alkohol

Klassische alkoholhaltige Getränke
· Wein, Sauser

· Obst- und Fruchtwein

· Bier

· gebrannte Wasser (Spirituosen)
	
18

18


16

16

16

16

18


Beispiele* für Produkte mit Abgabealter 18 Jahre:

(
Klassische Spirituosen (Artikel 399 ff LMV) wie Obst-, Wein- und Beerenbrände, Liköre, Aperitifs und Bitter


Beispiele: Kirsch, Williams, Pflümli, Whisky, Cognac, Wodka, Eiercognac

(
Getränke mit einer Zugabe von Spirituosen oder von Gäralkohol, der einer technischen Behandlung unterzogen wurde (sog. Premix, Alcopops)


Beispiele: Smirnoff Ice, Bacardi Breezer, Hooper‘s Hooch, Suze Tonic, Redbull Wodka

Beispiele* für Produkte mit Abgabealter 16 Jahre:

(
Klassische Gärprodukte wie Wein, Obstwein, Bier, Frucht- und Beerenwein mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 15 Volumenprozenten ohne Zusatz von gebrannten Wassern

(
Getränke auf der Basis der vorstehend genannten klassischen Gärprodukte ohne Zugabe von gebrannten Wassern wie Panachés, aromatisierte Biere, Weincooler, Sangria ohne zugesetzten Alkohol, aro​matisierter Schaumwein


Beispiele: Swizly, Two Dogs, Desperados
* Quelle: www.lm-revisionen.admin.ch.
Funky Bar,
die alkoholfreie Alternative
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Die Bar mit den kühlen, alkoholfreien Drinks. 

Eine Bereicherung für Vereinsanlässe, Generalversammlungen, Quartierfeiern, Einweihungen, Gesundheitswochen, Schulanlässe, Elterninformationen und Klassenpartys, Seniorenfasnacht, Betriebsfeste, Tagungen, Apéros

Sie mixen Ihren Gästen die Drinks, wir bieten Ihnen: 

· Die Bar besteht aus zwei mobilen, zusammenklappbaren Theken, die in fünf Minuten aufgebaut sind.

· Die Mix-Boxen, welche alles beinhalten, was drei Personen für das Shaken und Mixen der Drinks benötigen.

· Den Mixkurs, der von Ihren Barkeepern in Schaffhausen besucht werden kann.

· Die Drinks, die Sie aus einem Angebot von 20 Variationen auswählen, können süss, sauer, bitter oder cremig sein - farbig und genussvoll sind sie alle!

Für mehr Informationen wenden Sie sich an:

S&D Suchtprävention und Drogenberatung

Vorstadt 33, 8200 Schaffhausen

Tel. 052 625 07 77   Fax  052 624 09 23 

E-Mail:  info@sdsh.ch         Hompage: www.sdsh.ch
Kant. Arbeitsinspektorat 
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Mühlentalstrasse 105

8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 74 82
Merkblatt

Gesetzlicher Sonderschutz für jugendliche Arbeitnehmer

(gemäss Arbeitsgesetz Art. 29 - 32 und Verordnung 1)

Das ausführliche Merkblatt kann bei der angegebenen Adresse bezogen werden.

Im Zusammenhang mit dem Betreiben von Gelegenheitswirtschaften muss an folgende Bestimmungen erinnert werden:

Verordnungstext 1 zum Arbeitsgesetz:

Art. 49

Verbotene Beschäftigungen für Jugendliche

(Art. 29 Abs. 3 ArG)

Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden:

a.
vor dem vollendeten 16. Altersjahr:

1.
(...)

2.
für die Bedienung von Gästen in Betrieben der Beherbergung und Bewirtung;

b.
vor dem vollendeten 18. Altersjahr für die Bedienung von Gästen in Betrieben der Unterhaltung, wie Nachtlokalen, Dancings, Discotheken und Barbetrieben.

Auch in Gelegenheitswirtschaften gilt:

· kein Service-Personal
unter 16 Jahren

· kein Personal an der Bar
unter 18 Jahren

Check-Liste

Vor dem Fest:


· Einsatzplan des Sevice-Personal erstellen (Bedienung: nur über 16 Jahren; an der Bar: nur über 18 Jahren)

· Service-Personal über die gesetzlichen Bestimmungen informieren

· Info-Material bezüglich Jugendschutz bereit legen (Schild mit den Bestimmungen des Jugendschutzes)

· Nachbarn informieren

· Preislisten erstellen

· Sirup-Artikel abchecken

· alkoholfreie Drinks ins Angebot aufnehmen

· Bar mit alkoholfreien Drinks einrichten

· keinen Alkohol für die Tombola

· Taxidienst für die Heimfahrt der Festbesucher organisieren

Während dem Fest:


· kein Freibier für Jugendliche
· keine Trinkwetten unterstützen
· angeheiterte Jugendliche erhalten keinen Alkohol mehr
Sicher nach Hause:


· Wer trinkt fährt nicht, auch keine Mopeds und Velos

Wir wünschen allen ein schönes und 
gelungenes Fest!

(Diese Liste ist selbstverständlich nicht abschliessend formuliert.) 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Kanton Schaffhausen, Gesundheitsamt 

Beckenstube 9, 8200 Schaffhausen

Tel.: 052 632 74 67   Fax: 052 632 78 34

E-Mail: 
sekretariat.ga@ktsh.ch 
Hompage:
www.sh.ch 
Bei dieser Adresse kann auch weiteres Info-Material bezogen werden.

Beratungsstelle für Alkohol- und Suchtprobleme
Neustadt 17, 8200 Schaffhausen 

Tel.: 052 624 78 88   Fax: 052 624 78 89
E-Mail: 
aber.sh@bluewin.ch 

Hompage: 
http://home.tiscalinet.ch/aber-sh 
S&D Suchtprävention und Drogenberatung

Vorstadt 33, 8200 Schaffhausen

Tel.: 052 625 07 77   Fax: 052 624 09 23 

E-Mail:
info@sdsh,.ch 
Hompage:
www.sdsh.ch 

Eine Druckvorlage mit den Bestimmungen des Jugend​schutzes kann von folgender Hompage heruntergeladen werden:


www.gastroprofessional.ch 

�





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





�








2

_1129464834.bin

